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Ausschreibung für den 
19. OSTARRICHI-Marsch (45/35 km) 
260412-270412 
 
 
An Verteiler 
 
 
Zur Erhaltung und Steigerung der spezifischen körperlichen Leistungsfähigkeit sowie der 
Förderung des Teamgeistes wird im Jahr 2012 der 19. OSTARRICHIMARSCH beim 
Jägerbataillon 12 in AMSTETTEN traditionell fortgeführt. 
Der diesjährige Marsch findet von 26 04 12 – 27 04 12 statt. 
 
1. Veranstalter: Jägerbataillon 12 
 
2. Teilnahmeberechtigt sind:  

• Soldaten/ innen sowie Wehrpflichtige des Milizstandes, Reservestandes bzw.  
Soldaten/ innen aus dem In- und Ausland. 
Das Formular freiwillige Milizarbeit wird durch KdoJgB12 bestätigt und an das 
zuständige Mob-Verantwortliche Kdo retour gesendet. 

• Exekutive und zivile Marschierer aus dem In- und Ausland. 
  
3. Anmeldungen:  Namentlich bis T: 13 02 2012 mit Anmeldeblatt gem.  
 Beilage 1 an: 
 

Organisation: 
KdoJgB12  

OStv WAGNER Peter 
OSTARRICHI-Kaserne 

Schönbichl 36 
3300 AMSTETTEN 

 
IFMIN: 3212031 

Tel: 050201/35/31302 
FAX: 050201/35/17310 

3. VE: x8lg 
E-Mail: hsv12@gmx.at 

 
 

4. Personelle Einteilung: 
 
Marschleiter: Olt Mag. (FH) DESBALMES Christian 050201/35/32100 
Organisation: OStv WAGNER Peter  050201/35/31302 

Jägerbataillon 12 
Kommando 

 

GZ S93735/33-JgB12/Kdo/S3Grp/2011

 
 

Sachbearbeiter: 
OStv Peter WAGNER 
Tel: 050201 35 31302
IFMIN: 3212031 
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5. Durchführung: 
 
5.1. Zeitplan: 

   Meldezeitpunkt: Das Eintreffen der Teilnehmer hat bis 26 04 12,  
0600 Uhr zu erfolgen. Für am Vortag Anreisende (auch 
zivile Teilnehmer) ist eine Übernachtungsmöglichkeit 
gegeben. 
(Anmerken im Anmeldeblatt Beilage 1 mit Ja/Nein) 

 
1. Tag: 26 04 12 

  0600 – 0800 Uhr Aufnahmeorganisation (Obj 7/ 3.JgKp) 
  0800 – 0900 Uhr Begrüßung (Ort: Speisesaal/Kaserne), 
     Marschbelehrung, Marschgliederung 
  0900 Uhr  Start: 1. Marschtag 45 km Ort: Antreteplatz/ Kaserne 
     bei Fahnenmast 
  ca. 2100 Uhr  Zielschluss 1. Marschtag 
  2000 – 2130 Uhr Abendessen 
  bis 2400 Uhr  Besuch der Betreuungseinrichtungen der Kaserne ist 
     möglich. 

 
 
2. Tag: 27 04 12 

  ab 0545 Uhr  Frühstück 
  0700 Uhr  Flaggenparade-Standeskontrolle/ Start: 2. Marschtag  
     35 km (Ort: Antreteplatz) 
  1600 Uhr  Zielschluss 
  1600 – 1800 Uhr Mittagessen, Verleihung der Urkunden und 

OSTARRICHIMARSCH- Medaillen 
 
5.2. Marschleistung:  80 km Gepäcksmarsch mit Waffe (StG77)  

  1. Marschtag am 26 04 12: 45 km 
  2. Marschtag am 27 04 12: 35 km  
  Für zivile Teilnehmer ist eine 5 km Schleife auf 40 km für die 

Anrechnung als Marathondistanz möglich. 
  Im Anmeldeformular ist die Marathondistanz mit „ja“ zu 

vermerken, da die Urkunden entsprechend ausgestellt werden. 
 
5.3.. Marschstrecke:  Die Strecke ist entlang einer markierten Route zurückzulegen. 
   Die Marschstrecken werden bei der Marschbelehrung  
   bekannt gegeben. 
 
5.4. Adjustierung:  Gemäß Beilage 2, für Soldaten/ innen sind auch private 

schwarze Schuhe mit hohem Rand (gem. FEG- 
Forterhaltungsgebühr) genehmigt. 
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5.5. Auswertung:  Marschurkunde bzw. Verleihung der  

OSTARRICHIMARSCH- Medaillen nur bei positiver 
Absolvierung.  

 
 

6. Wirtschaftliche Weisungen:  
 

• Es wird darauf hingewiesen, dass die Teilnahme am OSTARRICHIMARSCH für 
Soldaten/innen nur unter Entfall von Gebühren gem. RGV 55 sowie 
Überstundenentgelt gem. GG 1956, erfolgen kann. 

• Die Teilnahme an der Truppenverpflegung ist möglich, jedoch für zivile Teilnehmer 
sowie teilnehmende Soldaten aus dem Ausland und der Polizei nur gegen 
Bezahlung (Tagesportion Frühstück a’ 1€, Mittag a’ 2€, Abendessen a’ 1€, eine 
Teileinzahlung ist möglich). 

• Die Unterbringung erfolgt in Mannschaftsunterkünften, getrennte Duschmöglichkeit 
für Damen ist gegeben. 

• Für Urkunden und Medaillen fallen für den Marschteilnehmer voraussichtlich keine 
Kosten an (KdoJgB12 beantragt die Ausgabegenehmigung AGG für die Abrechnung 
der Medaillen). 

 
7. Sanitätsversorgung:  Die sanitätsdienstliche Versorgung wird durch das JgB12 

sichergestellt. 
 
 

8. Sonstiges: Die Bestimmungen der Straßenverkehrsordnung sind einzuhalten. 
Jeder Teilnehmer erklärt mit der Anmeldung, dass er körperlich gesund 
und mit den Teilnahmebedingungen einverstanden ist. 
Während der Durchführung des Marsches sind mögliche Anfragen bzw. 
Beschwerden beim Marschleiter einzubringen. 

 Der Veranstalter übernimmt für Schäden jeder Art keine Haftung. 
 

Die Kommandanten aller Truppenkörper 
werden ersucht, 

die Teilnahme von Soldaten aus ihrem 
Verantwortungsbereich zu fördern und zu genehmigen. 

 
 
 

02.01.2012 
Der Bataillonskommandant: 
Obst Ing. Rupert RAAB, MSD 

 
3 Beilagen 
Anmeldeformular 
Adjustierung 
Wegbeschreibung 
 
Ergeht an: 
4.PzGrenBrig (nachrichtlich) 
JgB12 - Kompanien 
JgB12 - Stab 
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JgBNÖ/ Vzlt ZIMMEL SB PersEVb (Lotus Notes) 
Alle TK mit der Bitte um  Kenntnisnahme (Lotus Notes) 


